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RS OGH 1987/3/6 14Ob184/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.03.1987

Norm

AngG §10 III

AngG §11

AngG §14

Rechtssatz

Wurde bei der Berechnung der Provision nicht auf die Gesamtheit jener Geschäfte abgestellt, die während der Dauer

des Dienstverhältnisses zustandekamen, sondern auf den im vereinbarten Gebiet während der Dauer des

Dienstverhältnisses erzielten Umsatz, spricht dies für die Annahme einer an eine Gewinnbeteiligung angenäherten

Umsatzprovision.

Entscheidungstexte
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Veröff: JBl 1987,601 = Arb 10613 = RdW 1987,379

Schlagworte

SW: Belohnung, Vergütung, Angestellte, Bemessung, Ausmaß, Höhe, Zeitraum, Beteiligung, Vermittlung, Vertreter,
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